
ie die Abtreibung gehört die
Euthanasie zu den klassi-
schen Themen des Lebens-

schutzes. Jahrzehntelang war sie in
Deutschland tabu, weil sie während der
Herrschaft der Nationalsozialisten in
großem Stil betrieben wurde. Sie war Teil
der nationalsozialistischen Rassenideolo-
gie und zielte auf die Beseitigung von
Behinderten, unheilbar Kranken und
Schwachen, deren Leben als lebensunwert
und die Volksgemeinschaft belastend galt.
Ihre Tötung wurde als Tat der Liebe und
des Mitleids oder – wie von Hitler selbst
in seinem T4-Erlaß im Oktober 1939 –
als Gnadentod deklariert. Dass sie in der
Gesellschaft auf größere Akzeptanz stoßen
würde, nahmen aber selbst die National-
sozialisten trotz jahrelanger Indoktrina-
tion nicht an. Sie unterlag höchster Ge-
heimhaltung, die Kardinal Galen mit
seinen Predigten im Juli und August 1941
in St. Lamberti in Münster mutig und
klug durchbrach. Der nationalsozialisti-
schen Euthanasie fielen in Europa insge-
samt 200.000 bis 300.000 Menschen zum
Opfer. Allein die T4-Aktion im Krieg
kostete 70.000 Menschen, darunter
20.000 KZ-Häftlingen und 5.000 Kindern
das Leben. Die Euthanasie im national-
sozialistischen Deutschland war freilich
nicht wie ein Gewitter aus heiterem Him-
mel über das Land gefallen. Sie war auch
nicht nur eine nationalsozialistische Untat.
Sie war vielmehr seit der Jahrhundert-

wende vorbereitet durch eine Ideologie,
in der sich Rassenhygiene, Sozialdarwi-
nismus und Medizin mischten, durch
vieldiskutierte Bücher wie jenes von Karl
Binding und Alfred Hoche, Die Freigabe
der Vernichtung lebensunwerten Lebens
(1920) und durch den Göbbelschen Pro-
pagandafilm »Ich klage an«, der die Tö-
tung einer unheilbar erkrankten, schwer
leidenden Pianistin als Tat der Nächsten-
liebe ihres Gatten präsentierte.

DIE AUFHEBUNG DES TÖTUNGSVERBOTES

Die ein halbes Jahrhundert währende
Tabuisierung der Euthanasie ging zu Be-
ginn des 21. Jahrhunderts mit der Verab-
schiedung der Euthanasiegesetze in den
Niederlanden (2001) und in Belgien
(2002) zu Ende. Zwar wurden beide Ge-
setze von Vertretern aller Parteien im
Bundestag scharf kritisiert, zwar gibt es
Stellungnahmen des Deutschen Ärzteta-
ges, die die Euthanasie unmissverständlich
ablehnen, und auch die Kirchen haben
sich wiederholt in großer Eintracht gegen
die Euthanasie ausgesprochen, aber de-
moskopische Untersuchungen zeigen
ernüchternde Ergebnisse: Überwältigen-
de Mehrheiten sprechen sich für die Eu-
thanasie aus. In einer Umfrage der Konrad
Adenauer-Stiftung im Dezember 2002
lehnten 76 Prozent der Befragten die
Aussage ab »Aktive Sterbehilfe darf auch
bei Todkranken nicht angewendet wer-

den«. Nur 18 Prozent stimmten der Aus-
sage zu und vier Prozent wussten nicht,
was sie antworten sollten. Selbst wenn
man die Frage unglücklich formuliert
findet, weil sie beim Befragten den Ein-
druck hinterlassen kann, er müsse Tod-
kranke bei Ablehnung der aktiven Ster-
behilfe allein lassen und weil sie die
Alternativen der Palliativmedizin und der
Hospizbetreuung nicht in den Blick rückt,
so bleibt auch auf Grund anderer Unter-
suchungen das harte Faktum, dass rund
zwei Drittel der Deutschen die Euthanasie
bejahen. In einer Umfrage des Allensba-
cher Instituts für Demoskopie im März
2001 sprachen sich 70 Prozent für und
nur 12 Prozent gegen die Euthanasie aus
bei 18 Prozent Unentschiedenen. Die
Befürworter einer ärztlichen Todesspritze
für Schwerkranke auf Verlangen stiegen
von 53 Prozent 1973 auf 67 Prozent 2001,
die Gegner halbierten sich im gleichen
Zeitraum von 33 Prozent auf 16 Prozent.
In Ostdeutschland bejahen sogar 80 Pro-
zent die Euthanasie. Selbst von den Ka-
tholiken sprechen sich nach der Befragung
der Konrad Adenauer-Stiftung 73 Pro-
zent, von den Protestanten gar 78 Prozent
für die Euthanasie aus.

DER TOD – »MADE IN SWITZERLAND«

Das Parlament in Deutschland scheint
einstweilen nicht gewillt zu sein, das
Thema Euthanasie aufzugreifen. Aber es

Mit der Verabschiedung der Euthanasiegesetzgebung in den Niederlanden und Belgien hat in Europa
der Sturm auf das letzte Tabu begonnen. Auch in Deutschland bejaht gegenwärtig eine Mehrheit die

»Tötung auf Verlangen«. Statt des Leids sollen die Leidenden beseitigt werden.

Von Prof. Dr. Manfred Spieker
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steht auf der Agenda des Ethikrates des
Bundeskanzlers, der Enquete-Kommis-
sion Ethik und Recht in der modernen
Medizin des 15. Deutschen Bundestages
und der Bioethik-Kommission von Rhein-
land-Pfalz. Im Europarat hat sich der
Ausschuss für Soziales, Gesundheit und
Familienangelegenheiten mit der Begrün-
dung, niemand habe ein Recht, Todkran-
ken und Sterbenden die Verpflichtung
zum Weiterleben aufzuerlegen, für die
Freigabe der Sterbehilfe ausgesprochen.
Die Parlamentarische Versammlung hat
es aber bisher abgelehnt, die Empfehlung
des Ausschusses auf ihre Tagesordnung
zu setzen. Euthanasie-Gesellschaften mit
würdevollen Etiketten wie »Gesellschaft
für humanes Sterben« oder »Dignitas«,
propagieren die Euthanasie und bieten
ihre Beihilfe zum assistierten Selbstmord
an. So stieg die Zahl der Sterbehilfen des
Schweizerischen Vereins Dignitas von
288 1998 auf 2.263 im Jahr 2002.

Die »Schweizerische Akademie für
medizinische Wissenschaften« scheute
sich im Juni 2003 nicht, ihre standesrecht-
liche Empfehlung »Suizid unter Beihilfe
eines Dritten« mit der demographischen
Entwicklung und den steigenden Gesund-
heitskosten zu begründen. Beides führe
dazu, dass ältere Menschen in Kranken-
häusern und Pflegeinstitutionen nicht
mehr optimal versorgt werden können.
Dies lasse den Wunsch entstehen, getötet
zu werden, und in solchen Fällen bedürfe
es klarer Regeln für Ärzte, Pflegepersonal
und Verwaltungen der entsprechenden

Einrichtungen. In der Logik dieser Emp-
fehlung liegen diplomierte Sterbehelfer,
die einen »death made in Switzerland«
anbieten. Auch unter Philosophen, Theo-
logen und Juristen gibt es zunehmend
Plädoyers für das Recht auf assistierten
Selbstmord und für aktive Sterbehilfe,
die allerdings nicht mit der demographi-
schen Entwicklung und den Pflegekosten,
sondern mit dem Recht auf Selbstbestim-
mung begründet werden. Ein Anspruch
auf aktive Sterbehilfe »überspanne« zwar
den Würdeanspruch, aber ein Recht, »in
selbstverantwortlicher Entschließung dem
eigenen Leben ein Ende zu setzen«, wird
von Matthias Herdegen in seiner Neu-
kommentierung des Artikels 1, Absatz 1

Grundgesetz aus der Menschenwürdega-
rantie abgeleitet. Wer ein solches Recht
auf Selbstmord bejaht, wird aber die For-
derung nach einem ärztlich assistierten
Selbstmord nicht ablehnen können, und
in der Logik des ärztlich assistierten
Selbstmordes liegt – vor allem bei dessen
Misslingen, wie die Erfahrungen in den
Niederlanden belegen – die Euthanasie.

Das Verlangen nach einer Legalisie-
rung der aktiven Sterbehilfe wird nicht
umhin kommen, die Untersuchungen
über die Euthanasiepraxis in den Nieder-

landen zur Kenntnis zu nehmen. Sie zei-
gen zum einen in der Sterbestatistik der
90er Jahre einen steigenden Anteil ärztlich
herbeigeführter Todesfälle durch Eutha-
nasie, assistierten Selbstmord, Entschei-
dungen gegen eine Weiterbehandlung
Schwerkranker oder für eine Intensivie-
rung der Schmerzbehandlung mit beab-
sichtigter Todesfolge. Sie zeigen zum
anderen, dass die gesetzlichen Vorschrif-
ten für die Euthanasie nicht zu kontrol-
lieren sind und in vielen Fällen gravierend
missachtet werden. In rund 25 Prozent
der Euthanasiefälle (900 von rund 3.700)
erfolgte 2001 die Tötung des Patienten
ohne dessen Verlangen. In weit mehr als
der Hälfte der Fälle unterblieb die vorge-
schriebene Konsultierung eines zweiten
unabhängigen Arztes. In vielen Fällen
unterblieb die vorgeschriebene Meldung
des Euthanasiefalles an die zuständige
regionale Kontrollkommission, das heißt
die Todesbescheinigung wurde gefälscht.
Auch eine Frist zwischen dem Verlangen
nach Euthanasie und der Durchführung
der Euthanasie, die Rückschlüsse auf die
Ernsthaftigkeit und die Dauerhaftigkeit
des Verlangens zulässt und die im belgi-
schen Euthanasiegesetz zum Beispiel ei-
nen Monat beträgt, wird nicht beachtet.
In 13 Prozent der Euthanasiefälle lag
zwischen Verlangen und Durchführung
nur ein Tag, in rund 50 Prozent der Fälle
nur eine Woche.

EUTHANASIE – UNBLUTIGE ENTSORGUNG
DER LEIDENEN

Die Legalisierung der aktiven Sterbe-
hilfe muss unvermeidlich dazu führen,
dass aus dem Recht zum assistierten

Selbstmord eine Pflicht wird. Der Pfle-
gebedürftige, Alte oder Kranke hat näm-
lich alle Mühen, Kosten und Entbehrun-
gen zu verantworten, die seine Ange-
hörigen, Pfleger, Ärzte und Steuern zah-
lenden Mitbürger für ihn aufbringen
müssen und von denen er sie schnell
befreien könnte, wenn er das Verlangen
nach aktiver Sterbehilfe äußert. »Er lässt
andere dafür zahlen, dass er zu egoistisch
und zu feige ist, den Platz zu räumen. –
Wer möchte unter solchen Umständen
weiterleben? Aus dem Recht zum Selbst-
mord wird so unvermeidlich eine Pflicht«
(Robert Spaemann).

Die Erfahrungen in den Niederlanden
bestätigen die Vermutung, dass die Eu-
thanasie nicht Hilfe für Schwerkranke,
sondern Mittel einer unblutigen Entsor-
gung der Leidenden ist, dass sie nicht
Zuwendung zum Sterbenden, sondern
Verweigerung des medizinischen und
pflegerischen Beistandes ist. Sie verweisen
»auf die schwindende Plausibilität des
Tötungsverbotes«. (Bischof Franz Kamp-
haus).

Eine Trendwende ist einstweilen nicht
in Sicht. Im Gegenteil, in der beginnen-
den Euthanasiedebatte in Deutschland
zeichnet sich eher eine Verschlechterung
des Lebensschutzes ab. Um auch für Ster-
bende, für Schwerkranke und Pflegebe-
dürftige einen besseren Lebensschutz zu
ermöglichen, sind eine Verstärkung der
Palliativmedizin in Forschung und Lehre
sowie eine Ausweitung der Hospizbewe-
gung zur stationären oder ambulanten
Begleitung Sterbender unverzichtbar.
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Prof. Dr. Manfred Spieker

»Aus dem Recht zum Selbstmord
wird unvermeidlich eine Pflicht.«
Robert Spaemann

»Die Plausibilität des
Tötungsverbotes schwindet.«
Bischof Franz Kamphaus
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